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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.08.1993

Norm

JGG 1988 §5 Z4

StGB §164 Abs3

Rechtssatz

Die strafprivilegierenden Sondervorschriften des § 5 Z 4 JGG kommen nur bei der Ahndung von Straftaten Jugendlicher,

hier daher bei der Ausmessung der Strafe nach dem § 164 Abs 3 StGB, zur Anwendung. Auf die Beurteilung der Vortat

hingegen wirken sie sich nicht aus.
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